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Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss vom 01.07.2026, hier: 
Ergänzende Informationen zu TOP 3 Tourismusagentur Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Sitzung des Wirtschafts- und Digitalisierungsausschusses vom 01.07.2026 gab es 
unter TOP 3 Tourismusagentur Schleswig-Holstein eine Nachfrage, die ich gerne, wie 
zugesagt, schriftlich beantworten möchte. Es ging um den aktuellen Stand des 
Mittelabflusses bzw. der Mittelbindung bei den rund 13 Mio. Euro, die zur Stärkung des 
Binnenlandtourismus (BLT) aus EFRE- und Landesmitteln bereitgestellt wurden. Hierzu 
möchte ich wie folgt antworten:

Es sind (inklusive BLT-Umsetzungsmanagement) bislang fünf investive und nicht-investive 
Vorhaben bewilligt worden. Dadurch wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt gut 2,2 
Mio. Euro (hälftig EFRE und Land) gebunden. 

Für weitere 14 beantragte investive und nicht-investive Maßnahmen liegen positive 
Auswahlbeschlüsse der ARGE BLT vor. Die Bewilligungen erfolgen in Kürze. Damit 
werden nach jetzigem Stand weitere gut 4,8 Mio. Euro (hälftig EFRE und Land) gebunden.

Für die dritte Runde der Förderaufrufe, die am 1. Juni 2026 veröffentlicht wurden, stehen 
insgesamt noch knapp 6 Mio. Euro an Fördermitteln (hälftig EFRE und Land) zur 
Verfügung.
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Um die Antragstellung zu erleichtern und die Förderung für ein größeres Spektrum an 
Projekten zugänglich zu machen, wurde auf Wunsch der ARGE BLT die zugrundeliegende 
Richtlinie zur Förderung des Binnenlandtourismus geändert (Absenkung der 
Betragsgrenzen für die Mindestaufwendungen der zu fördernden investiven und nicht-
investiven Projekte (Bagatellgrenzen) auf 50.000 Euro bzw. 100.000 Euro und Anhebung 
des Förderhöchstbetrages für investive Projekte auf 1 Mio. Euro).

Mit freundlichen Grüßen

Julia Carstens
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